
Anleitung zur Umsatzsteuererklärung 2022
Abgabefrist: bis 31. Juli 2023 

Abkürzungen: = Abgabenordnung UStAE = Umsatzsteuer-Anwendungserlass 

BZSt = Bundeszentralamt für Steuern UStDV = Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 

= = Umsatzsteuergesetz 

Kj. = Kalenderjahr = 

Diese Anleitung soll Sie informieren, wie Sie die Vordrucke richtig ausfüllen. 
Die Anleitung kann allerdings nicht auf alle Fragen eingehen.
Wesentliche Änderungen gegenüber der Anleitung zur Umsatzsteuererklärung des Vorjahres sind durch Randstriche gekennzeichnet. 

Abgabe der Umsatzsteuererklärung: 

Zur Umsatzsteuererklärung gehören der Hauptvordruck USt 2 A, die Anlage UN sowie die Anlage FV. Die Anlage UN ist nur von Unternehmern 

den Vordrucken hingewiesen wird. 

www.elster.de. Bitte beachten Sie, dass die Registrierung bis zu zwei Wochen dauern kann. Unter www.elster.de/elsterweb/softwareprodukt

So werden die Vordrucke ausgefüllt: 

Füllen Sie bitte nur die weißen Felder der Vordrucke deutlich und vollständig aus, bei denen Sie Angaben zu erklären haben; nicht benötigte Felder 
lassen Sie bitte frei und sehen von Streichungen ab. Bitte berücksichtigen Sie Entgeltserhöhungen und Entgeltsminderungen bei den Bemes-
sungsgrundlagen. Als Bemessungsgrundlagen sind die Entgelte für Umsätze sowie die Anzahlungen einzutragen. Negative Beträge sind durch 
ein Minuszeichen zu kennzeichnen. Sollte die vorgesehene Stellenanzahl der weißen Felder nicht ausreichen, ist eine Eintragung zwischen den 

ein gesondertes Blatt. Fügen Sie bitte die erforderlichen Anlagen oder Einzelaufstellungen bei. 
Tragen Sie bei den Bemessungsgrundlagen bitte nur Beträge ohne Umsatzsteuer in vollen Euro ein; bei den Steuer- und Vorsteuerbeträgen ist 
dagegen stets auch die Eintragung von Centbeträgen erforderlich. Rechnen Sie Werte in fremder Währung in Euro um. 

Die Umsatzsteuererklärung ist vom Unternehmer eigenhändig zu unterschreiben, sofern sie nicht elektronisch übermittelt wird. 

Umsatzsteuererklärung 
Allgemeine Angaben Wenn Sie dieser Steuererklärung lediglich ergänzende Aufstellungen 

oder Belege beifügen wollen, ist keine Eintragung erforderlich. Anga-
Zeilen 22 und 23 
Die Steuer ist grundsätzlich nach vereinbarten Entgelten zu berechnen 

Sollversteuerung mitzuteilen. Für Verrechnungsanträge tragen Sie bitte ausschließlich 

Istversteuerung
Besteuerung der Kleinunternehmer 

einzutragen. Erstreckt sich die Berechnung der Steuer nach verein- (§ 19 Abs. 1 UStG) 

Zeilen 31 bis 34 
Angaben sind nur vorgesehen, wenn die Kleinunternehmer-Regelung 

Wechselt der Unternehmer von der Besteuerung nach vereinnahm-
ten Entgelten zur Besteuerung nach vereinbarten Entgelten oder 

doppelt erfasst werden oder unversteuert bleiben. Umsätze, die in 
Besteuerungszeiträumen ausgeführt wurden, in denen der Unterneh-

voraussichtlich nicht übersteigen wird. 
Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten, auch wenn in späteren 
Besteuerungszeiträumen ein Wechsel zur Sollversteuerung eintritt. 

-Vereinnahmt der Unternehmer das Entgelt erst nach dem Wechsel 
der Besteuerungsart, hat er den Umsatz im Besteuerungszeitraum 
der Vereinnahmung zu erklären. 

-
Zeile 27 
Wenn über die Angaben in dieser Steuererklärung hinaus weitere 

Der Kleinunternehmer ist grundsätzlich nicht berechtigt, 
oder abweichende Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden 

den in dieser Steuererklärung erfassten Angaben bewusst eine von 

Ergän- auszuweisen; 
zende Angaben zur Steuererklärung
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-

-

die für Kleinunternehmer in Betracht kommen, vgl. Erläuterungen zu 
-

Fernsehdienstleistungen sowie auf elektronischem Weg erbrachten 

Erfolgte in einem vorangegangenen Kj. die Anwendung der Regelbe-

wurden Anzahlungen für Umsätze vereinnahmt und versteuert, die erst 
in diesem Kj. ausgeführt worden sind und nun der Kleinunternehmer-

-

-

Der Unternehmer kann dem Finanzamt erklären, dass er auf die 

-

und unentgeltliche Wertabgaben 

Zeilen 36 bis 45 
Es sind die Umsätze und erhaltenen Anzahlungen einzutragen, für 
die die Umsatzsteuer entstanden ist. Es sind auch Umsätze einzutra-

-
-

-
tions-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie auf elektro-

-
schaftsgebiet ansässige Nichtunternehmer unter der Voraussetzung 

Unentgeltliche Wertabgaben aus dem Unternehmen sind, soweit sie 
-

aus einem Umsatzsteuerlager einzutragen, wenn dem liefernden Un-

der Auslagerung - insbesondere wenn dem Abnehmer die Auslage-

berechneten Steuerbetrag in Zeile 45 zu den Umsätzen einzutragen, 
die anderen Steuersätzen unterliegen. Sofern aufgrund besonderer 

-

ausgeführten Umsätzen. 

Unternehmen nicht der Umsatzsteuer. Solche Umsätze sind in der 

-

Zeilen 47 bis 53 
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die ihre Umsätze nach 

Folgendes zu beachten: 

sind Zusammenfassende Meldungen 

-
denden Durchschnittssätze  sind um die Sätze für pauschalierte 

-

-
wendenden Durchschnittssätze sind um die Sätze für pauschalierte 
Vorsteuerbeträge vermindert worden; 

– die auf die jeweiligen Bemessungsgrundlagen der Zeile 52 anzu-
wendenden Durchschnittssätze sind um die Sätze für pauschalierte 

-

-
men, die ihre Einnahmen aufzuzeichnen haben. Umsätze, für die die 

wird, sind ebenfalls hier einzutragen. 

-
-

sind die Umsätze zwingend nach der Regelbesteuerung zu versteuern. 

Sofern innergemeinschaftliche Erwerbe getätigt werden, sind diese 

Zeilen 54 bis 56 
Erfolgte in einem vorangegangenen Kj. die Anwendung der Kleinunter-

vereinnahmt, die erst in diesem Kj. ausgeführt worden sind und nun 

Beim Wechsel von der Anwendung der Regelbesteuerung oder der 

Zeile 58 

wird, für den Besteuerungszeitraum zu berechnen und zu entrichten, 

ist nicht vorzunehmen. 



Beispiel Steuerschuldner bei Auslagerung 
(§ 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG) 

-
Zeile 89 
Einzutrag -
ständen aus einem Umsatzsteuerlager vorangegangen sind. Die 
Umsatzsteuer für diese Umsätze schuldet der Unternehmer, dem die 

-
liefernden Unternehmer zuzurechnen sind, wenn die Auslagerung im 

-
-

Berechnung: Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte 
(§ 25b UStG) 

Zeilen 91 bis 97 
Bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften hat der erste Ab-

Steuerfreie Lieferungen, sonstige Leistungen und 
unentgeltliche Wertabgaben Abnehmer die Steuer schuldet. Einzutragen ist die Bemessungsgrund-

Zeilen 61 bis 65 
steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen Die in dieser Zeile einzutragenden Umsätze sind auch in der Zusam-

menfassenden Meldung anzugeben, die beim BZSt einzureichen ist 

Zusammenfassende Meldungen -
an das BZSt zu übermitteln. Innergemeinschaftliche Lieferungen, die 
der Unternehmer nicht richtig, vollständig oder fristgerecht in der Zu-
sammenfassenden Meldung angibt, sind Leistungsempfänger als Steuerschuldner 

(§ 13b UStG) 

Zeilen 98 bis 102 neuer Fahrzeuge 
Vorbehaltlicohne USt-ldNr. steuerfrei. 

-

- schulden: 
zeuge durch Nichtunternehmer und Unternehmer außerhalb ihres -

-
Meldung 

an das BZSt 
zu übermitteln. 

-

Innergemeinschaftliche Erwerbe -

Zeilen 78 bis 86 

zu erklären, in dem die Rechnung ausgestellt wird, spätestens jedoch -

in dem Besteuerungszeitraum, in dem der Monat endet, der auf den 

sowie von Wärme oder Kälte durch einen im Ausland ansässigen 
einzutragen. 

Steuerbefreit ist der innergemeinschaftliche Erwerb: 

– -

– -

– 

– 

Bei einem neuen Fahrzeug liegt ein innergemeinschaftlicher Erwerb 
2

-
auch dann vor, wenn das Fahrzeug nicht von einem Unternehmer 

-

Fahrzeug für seinen privaten Bereich erworben hat, ausschließlich mit 
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-
Im Jahr 2021 Summe o. g. Umsätze nicht mehr als

konsolen sowie von integrierten Schaltkreisen vor Einbau in einen 10 000 EUR und kein Verzicht nach § 3a Abs. 5 Satz 4 UStG 
bzw. § 3c Abs. 4 Satz 2 UStG 

der für sie in Rechnung zu stellenden Entgelte im Rahmen eines 
-

trägliche Minderungen des Entgelts bleiben dabei unberücksichtigt 

der für sie in Rechnung zu stellenden Entgelte im Rahmen eines 
-

trägliche Minderungen des Entgelts bleiben dabei unberücksichtigt 

Im Jahr 2021 Summe o. g. Umsätze nicht mehr als 
10 000 EUR und Verzicht nach § 3a Abs. 5 Satz 4 UStG 
bzw. § 3c Abs. 4 Satz 2 UStG 

tätigen, schulden die Steuer. 

-
Im Jahr 2021 Summe o. g. Umsätze mehr als 10 000 EUR 

Ergänzende Angaben zu Umsätzen 

Zeile 104 
Es sind die in Abschnitt C berücksichtigten Umsätze anzugeben, für 

Zeile 110 
-worden ist. 
-

Zeile 105 
Einzutragen sind die 
Umsätze - geführten Betriebs an einen Unternehmer für dessen Unternehmen 

übertragen werden und der Erwerber die unternehmerische Tätigkeit
Die hier einzutragenden Umsätze sind nicht in 

Abschnitt C anzugeben. 
einzutragen. Dem Finanzamt ist gesondert eine Kopie des Vertrags über 

Zeilen 106 bis 109 

die Anschrift sowie – falls bekannt – das zuständige Finanzamt und die 
Voraussetzungen vorzunehmen: Steuernummer des Erwerbers mitzuteilen. 
– -

tung, eine Betriebsstätte oder in Ermangelung eines Sitzes, einer Zeile 111 
Einzutra im übrigen Gemein-

gewöhnlichen Aufenthalt in nur einem Mitgliedstaat und schaftsgebiet ausgeführten sonstigen Leistungen, für die die 
Steuer in einem anderen Mitgliedstaat von einem dort ansässigen

– an im übrigen Gemeinschafts- -
gebiet ansässige Nichtunternehmer erbrachten Telekommunikati- Zusammenfassende Meldungen an 
ons-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen und auf elektronischem 

-
Zeile 112 

Jahr 2021 nicht überschritten. Übrige nicht steuerbare Umsätze 

Nichtunternehmer erbrachten Telekommunikations-, Rundfunk- und Hierzu gehören auch Telekommunikationsleistungen, Rundfunk- und 
Fernsehdienstleistungen und auf elektronischem Weg erbrachten Fernsehdienstleistungen, auf elektronischem Weg erbrachte sonstige 

die ein Unternehmer an Nichtunternehmer mit Sitz, Wohnsitz oder 
Abschnitt B oder C zu erklären. 

-

Ein im Jahr 2022 
einzutragen sind. 

Zeile 114 
Jahr 2021 überschritten, -

Anzugeben sind nur die Entgelte, die auf den jeweiligen inländischen 
Streckenanteil entfallen. 
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Zeile 115 

geändert, hat der Unternehmer den dafür geschuldeten Steuerbetrag

bei den Bemessungsgrundlagen der jeweiligen Umsätze einzutragen.

geworden ist, ist die Minderung der Bemessungsgrundlage zusätzlich 

-

an den letzten Abnehmer im innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft 

Die Berichtigung der Bemessungsgrundlage ist in dem Besteuerungs-
zeitraum vorzunehmen, in dem die Änderung der Bemessungsgrund-

Abziehbare Vorsteuerbeträge 

Zeilen 121 bis 131 
Abziehbar sind nur die nach dem deutschen Umsatzsteuergesetz 
geschuldeten Steuerbeträge. Zur Vergütung von ausländischen Vor-

Folgende Vorsteuerbeträge können unter den sonstigen Vorausset-

-
nehmen ausgeführt worden sind, sofern eine Rechnung nach den 

– die in einer Kleinbetragsrechnung enthaltene Umsatzsteuer, sofern 

– die Umsatzsteuer, die der Unternehmer schuldet, dem die Ausla-
gerung aus einem Umsatzsteuerlager zuzurechnen ist; vgl. Erläu-

Unternehmern, deren Umsatz 
den einzelnen in der Anlage der UStDV bezeichneten Berufs- 

aufgrund jährlicher Bestandsaufnahmen regelmäßig Abschlüsse zu 

, mit Ausnahme der Einfuhr und des inner-

führen und aufgrund jährlicher Bestandsaufnahmen regelmäßig 

-

Der Vorsteuerabzug ist nur bis zu dem Betrag zulässig, der für die 
-

Der Abzug ist erst mit der Ausführung der innergemeinschaftlichen 

Vorsteuerbeträge, die auf Entgeltserhöhungen und Entgeltsminde-
rungen entfallen, sowie herabgesetzte, erlassene oder erstattete 
Einfuhrumsatzsteuer sind zu berücksichtigen. 

Ein Vorsteuerabzug für Wirtschaftsgüter, die der Unternehmer zu we-

-
stands, der sowohl unternehmerisch als auch nichtunternehmerisch 

Zeile 132 
Hat sich die Bemessungsgrundlage für den Vorsteuerabzug bei dem 
Unternehmer, an den dieser Umsatz ausgeführt wurde, geändert, ist 

geworden ist, ist die Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge 

-

an den letzten Abnehmer im innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft 

Die Berichtigung des Vorsteuerabzugs ist in dem Besteuerungszeit-
raum vorzunehmen, in dem die Änderung der Bemessungsgrundlage 

Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG) 

Zeilen 133 bis 150 
Ändern sich bei einem Wirtschaftsgut oder bei einer sonstigen 

Verhältnisse, ist der Vorsteuerabzug zu berichtigen. Dies gilt auch für 

Bei einer Änderung der Verhältnisse sind folgende Eintragungen 
vorzunehmen: 

-
rechtigungen, für die die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über 

ab dem Zeitpunkt der erstmaligen tatsächlichen Verwendung: Eintra-

- Wirtschaftsgüter, die nur einmalig zur Ausführung von Umsätzen 
-

-
beträge ist zu erläutern. 

Zu Vereinfachungen bei der Berichtigung des Vorsteuerabzugs vgl. 



Beispiel 1 Berechnung der zu entrichtenden Umsatzsteuer 

Zeile 164 
Einzutragen sind folgende Steuer- und Vorsteuerbeträge, wenn in ei-
nem vorangegangenen Kj. die Anwendung der Regelbesteuerung oder vermietet. Die auf die Herstellungskosten entfallende Vorsteuer 

- - die Steuerbeträge, die auf den Zeitraum der Regelbesteuerung 
entfallen und aufgrund der Berechnung der Steuer nach verein-

der Kleinunternehmer-Regelung entstanden sind; 

- die anzurechnenden Steuerbeträge für vor dem Wechsel zur Klein-

Berechnung: unternehmer-Regelung vereinnahmte und versteuerte Anzahlungen -
für Umsätze, die erst in diesem Kj. ausgeführt worden sind; 

- Vorsteuerbeträge, für die die Voraussetzungen zum Abzug nach 

Regelung erfüllt sind; 

- die Steuerbeträge, die sich aufgrund einer Änderung der Bemes-

vor dem Wechsel zur Kleinunternehmer-Regelung ausgeführt und 
Beispiel 2 bereits versteuert wurden. 

Zeilen 167 bis 169 
erworben, die er zur Hälfte zur Ausführung von Umsätzen, die Aufgrund der Umsatzsteuererklärung kann sich eine Abschlusszahlung 
den Vorsteuerabzug ausschließen und zur Hälfte zur Ausführung ergeben. Diese Zahlung ist einen Monat nach Eingang der Steuer-
von Umsätzen, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen, ver- erklärung fällig. 
wendet. Der Unternehmer zieht die hierauf entfallende Vorsteuer 

Zur Berechnung der Abschlusszahlung bzw. des Erstattungsan-
spruchs aufgrund der Umsatzsteuererklärung ist die verbleibende 

- Umsatzsteuer bzw. der verbleibende Überschuss um das Voraus-
zahlungssoll für das Kj. zu mindern. 

Vorauszahlungssoll ist die Summe der angemeldeten bzw. fest-

Voranmeldungsverfahren einschließlich der Sondervorauszahlung für 
Berechnung: -

ist für das Vorauszahlungssoll ohne Bedeutung. 

für den Besteuerungszeitraum vorliegt, ist die bisher festgesetzte 
Umsatzsteuer als Vorauszahlungssoll einzutragen. 

-
sonderten Antrag ausgezahlt, soweit der Betrag nicht mit Steuerschul-
den verrechnet wird. Wünscht der Unternehmer eine Verrechnung 
oder liegt eine Abtretung vor, ist in Zeile 25 
dem Finanzamt bei Abtretungen die Abtretungsanzeige nach amtli-
chem Muster noch nicht vor, ist sie beizufügen oder nachzureichen. 


